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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1965

Norm

EO §65 D

EO §78

EO §382 Z8 F

ZPO §528 C1

Rechtssatz

Hat das Erstgericht mit einstweiliger Verfügung der Gattin und den Kindern im Scheidungsprozeß den abgesonderten

Wohnort bewilligt und den einstweiligen Unterhalt bestimmt, das Rekursgericht hingegen den Antrag der Gattin, den

Kindern den abgesonderten Wohnort zu bewilligen, zurückgewiesen, den erstgerichtlichen Beschluß über den

einstweiligen Unterhalt der Gattin aufgehoben und ihn hinsichtlich des abgesonderten Wohnortes der Gattin sowie

des einstweiligen Unterhaltes der Kinder bestätigt, so ist der gegen den bestätigenden Teil des Beschlusses zweiter

Instanz gerichtete Rekurs des Gatten unzulässig.
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